
Verordnung des Senats, mit der die Verordnung über einen Studienplan 
für das Masterstudium Export- und Internationalisierungsmanagement 

geändert wird 

Aufgrund des § 25 Abs 1 Z 10 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 129/2017 wird verordnet: 

Die Verordnung des Senats über einen Studienplan für das Masterstudium Export- und 
Internationalisierungsmanagement, Mitteilungsblatt Nr. 18 vom 1. Februar 2017, zuletzt 
geändert durch die Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 12 vom 20. Dezember 2017, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 wird der Ausdruck „ECTS“ jeweils durch den Ausdruck „ECTS-
Anrechnungspunkte“ ersetzt.

2. In § 5 Abs 1 werden die Zeilen

Internationalisierung: Businessplanning 5 2 PI

Internationale Marktforschung und quantitative Methoden 5 2 PI

In Wahlfach wahlweise eine der folgenden 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen (5 ECTS): 

Rechtliche Aspekte internationaler Geschäftstätigkeit 

oder 

Rechnungswesen und Berichterstattung bei internationaler 
Geschäftstätigkeit 

oder  

Neue Wirtschaftsgeographie 

oder 

Außenwirtschaftstheorie und -politik 

oder  

Family Business 

oder 

Management Skills 

oder 

Management Course Abroad 
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In Wissenschaftliches Arbeiten (15 ECTS) 

Literaturseminar: Forschungsdesigns 5 2 PI

Theorie-/Praxisdialog 5 2 PI

Coaching Master Thesis 5 2 PI

durch folgende Zeilen ersetzt: 

Internationalisierung: Business Planning 5 2 PI

Internationale Marktforschung und quantitative Methoden 5 2 FS
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In Wahlfach wahlweise eine der folgenden 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen (5 ECTS-
Anrechnungspunkte): 

Rechtliche Aspekte internationaler Geschäftstätigkeit 

oder 

Rechnungswesen und Berichterstattung bei internationaler 
Geschäftstätigkeit 

oder  

Neue Wirtschaftsgeographie 

oder 

Außenwirtschaftstheorie und -politik 

oder  

Family Business 

oder 

Management Skills 

oder 

Management Course Abroad 
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In Wissenschaftliches Arbeiten (5 ECTS-Anrechnungspunkte) 

Literaturseminar: Forschungsdesigns 5 2 FS

Theorie-/Praxisdialog 5 2 AG

Coaching Master Thesis 5 2 AG

 

und über der neuen Zeile  

Theorie-/Praxisdialog 5 2 AG

wird die folgende Zeile eingefügt: 

In Forschung & Praxis (10 ECTS-Anrechnungspunkte) 

 

 
3. § 5 Abs 3 entfällt. 

 

4. In § 8 wird nach dem Wort „aller“ die Wortfolge „Lehrveranstaltungen und“ eingefügt 
und nach dem Wort „Prüfungen“ das Wort „und“ durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

 
5. § 10 wird folgender Abs 4 angefügt: 

„(4) Die Änderungen dieser Verordnung in der Fassung des Mitteilungsblattes Nr. 40 
vom 27.06.2018 treten mit 1. Oktober 2018 in Kraft.“ 
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